
Renten, Vorsorge und die Steuern
Dass man aufs Erwerbseinkommen Steuern bezahlt, ist bekannt. Aber wie verhält es sich mit Geldern, die man aus den Sozialversicherungen bezieht – 
aus AHV/IV, Pensionskasse oder Säule 3a? Und was kann man tun, um die Steuerlast zu senken? von Nicole von Reding-Voigt

Ich beziehe demnächst AHV-Rente. 
Wie wird die steuerlich belastet? 
Wie ein gewöhnliches Erwerbseinkom-
men. Das gesamte Renteneinkommen ist 
steuerpflichtig. Steuerfrei sind jedoch Er-
gänzungsleistungen oder Hilflosenent-
schädigungen. 

Und wie ist das bei einer IV-Rente?
Wer aufgrund einer Behinderung eine  
IV-Rente erhält, muss diese grundsätz-
lich auch als Einkommen versteuern.
Allerdings können IV-Empfänger zusätz-
liche Abzüge vornehmen, zum Beispiel
für medizinische Behandlungen, für Be-
treuungs- oder Fahrtkosten und derglei-
chen.

Meine finanzielle Situation wird sich 
mit der Pensionierung verschlechtern. 
Muss ich dann immer noch den Eigen-
mietwert fürs Einfamilienhaus aufs 
Einkommen schlagen? 
Das hängt von den Zahlen ab. Es gibt die 
Möglichkeit, den Eigenmietwert in Härte-
fällen zu reduzieren. Die Kantone haben 
dafür unterschiedliche Handhabungen 
definiert.

Ich werde in sechs Jahren pensioniert 
und könnte noch Einkäufe in die Pen-
sionskasse tätigen. Lohnt sich das 
steuerlich? 
Es lohnt sich, weil sich dadurch Ihre Ein-
kommensteuer vermindert und weil Sie 
später für den Bezug der Pensionskas-
sengelder einen tieferen Steuersatz be-

zahlen. Aber aufgepasst, nach einem Ein-
kauf ist drei Jahre lang kein Kapitalbezug 
möglich. Wenn Sie Ihr Kapital in sechs 
Jahren beziehen wollen, bleiben also nur 
noch drei Jahre, um Einkäufe zu tätigen. 
Falls Sie hingegen eine Rente beziehen 
möchten, können Sie noch länger Einkäu-
fe tätigen.

Soll ich meine Pensionskasse als Ren-
te oder als Kapital beziehen? Was ist 
steuerlich attraktiver?
Diesen wichtigen Entscheid dürfen Sie 
nicht aufgrund von steuerlichen Kriterien 
fällen! Erstens müssen Sie sich bewusst 
machen, was für ein Typ Sie sind: Möch-
ten Sie lieber die Sicherheit einer lebens-
langen Rente oder die Freiheit, bei der 
Pensionierung über Ihr gesamtes ange-
spartes Kapital zu verfügen. Zweitens 
müssen Sie Ihre finanzielle Gesamtsitua-
tion nach der Pensionierung seriös 
durchkalkulieren, Ihre Einkünfte und Ihre 
Lebenskosten gegenüberstellen. Der 
richtige Entscheid hängt von den indivi-
duellen Umständen ab. Ein Kapitalbezug 
wird separat vom übrigen Einkommen zu 
einem reduzierten Tarif besteuert.

Als Angestellter kann ich rund 6 800 
Franken pro Jahr in die Säule 3a ein-
zahlen und von den Steuern abziehen. 
Wie ist das, wenn ich mich selbständig 
mache?
Weil sie als Einzelfirma nicht mehr in eine 
Pensionskasse (2. Säule) einzahlen, kön-
nen Sie in der Säule 3a höhere Beiträge 
ansparen und von den Steuern abziehen. 
Für die Steuerjahre 2021 und 2022 sind 
bis zu 34 416 Franken. Allerdings darf der 
Betrag nicht höher sein als 20 Prozent  
Ihres Erwerbseinkommens.

Ich werde bald pensioniert. Wie sieht 
es steuerlich aus, wenn ich mein Gut-
haben aus der Säule 3a beziehe? 
Angesparte Gelder, die man aus der  
Säule 3a bezieht, sind steuerpflichtig. 
Wie für alle Kapitalbezüge aus der Vor-
sorge liegen die Steuersätze tiefer als bei 
der Einkommenssteuer, sind aber ebenso 
progressiv: Je mehr Sie aufs Mal bezie-
hen, desto höher der Steuersatz. Es ist 
also zu hoffen, dass Sie Ihr 3a-Spargutha-
ben nicht nur auf einem Konto, sondern 
auf zwei oder drei Konti verteilt haben. 
Dann können Sie diese gestaffelt bezie-

hen und die Steuerprogression mildern. 
Es ist zulässig, schon fünf Jahre vor der 
Pensionierung mit dem Bezug zu begin-
nen. In den meisten Kantonen werden 
Bezüge aus der Pensionskasse und Bezü-
ge aus der Säule 3a im gleichen Jahr zu-
sammengezählt, um die Progressions-
stufe zu bestimmen. Daher empfiehlt es 
sich, die Kapitalauszahlungen früh-
zeitig zu planen und zu staffeln.

www.treuhandsuisse-zh.ch.

Hilfe bei Steuerfragen
Die Pensionierung ist ein bedeutender 
Einschnitt im Leben. Der offizielle Aus-
tritt aus dem Berufsleben zieht diverse 
wichtige Fragen nach sich. Diese sollen 
möglichst früh und umfassend ange-
gangen und beantwortet werden. 

Wer im Zusammenhang mit Renten ,  
Vorsorge und Steuern Hilfe sucht, findet 
in der Mitgliederdatenbank von Treuhand 
Suisse ausgewiesene Fachleute in der  
näheren Umgebung.
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Der dritte Lebensabschnitt  
will gut geplant sein. Dazu 

gehören auch Überlegungen  
und Berechnungne zu Steuern 

und Renten.


